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RS OGH 1963/1/30 6Ob338/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1963

Norm

ABGB §156 A

ABGB §1295 Ia7

Rechtssatz

Das in einem Ehebruch gezeugte Kind hat gegen seinen natürlichen Vater bezüglich der Vertretungskosten im

Illegitimitätsprozeß - zumindest solange es dieselben nicht selbst bezahlt hat - keinen unmittelbaren

Schadenersatzanspruch wegen des vom natürlichen Vater begangenen Ehebruches.
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